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"SCHWYTZER LANDTS=RECHT ARTICEL" 1

'Als wier An Einer ofnen lantz gmeind , bey Einanderen ver samlet wa-



rend , sind wier überein kommen , und habend für ein landt rächt An
gnummen , wo jemmand ein An spruch An dem Anderen Jn unserem land Zu
haben ver Meindt , warum dz ist , Nützid usgenummen . . . und wehr der
ist der solliche Ansprach Zu haben ver Meindt , und unnerfordert des
rechten lasdt Anstan , Nün Jar und Zechen laubrissenen , und die Jn
dem Zit ( :Mit recht nit erfordert hatt : ) . Weder ehr noch die sinigen
dz dan der Zu dem die Ansprach pschicht , dem so die Ansprach hatt,
harumben nüt Zu Andt Wurdten haben , und sol mitt recht des geschir-
met sein , und werden , und darby blyben " .

1) Der Titel ist der Dorsualnotiz des Zuger Stadt - und Amtsrates Beat II.
Zurlauben entnommen . Vorliegender Text ist wohl auf dem Hintergrund des
Streites zwischen der Abtei Einsiedeln und Schwyz zu sehen : 1633  musste
Schwyz wegen des Einfalls der Schweden Truppenkontingente in den Thurgau
entsenden ; 1634 verlangte dann Schwyz , das im Flecken Einsiedeln die
Vogtei innehatte , dass sich der Flecken an den dadurch entstandenen Kos¬
ten mit  einer Kriegssteuer beteilige , ein Begehren , das die Abtei aber
strikte ablehnte ; Zurlauben fungierte in dieser Auseinandersetzung als
Vermittler . Dieser wahrscheinlich von Balthasar Aufdermaur angefertigte
Auszug könnte 1637 niedergeschrieben worden sein , wird doch in einem an¬
dern diesen Streit betreffenden Text - s . Zurlaubiana AH 132/136 Pt . 2 -
auf das Schwyzer Landrecht Bezug genommen.

AH 133 , 127 V (aufgeklebt
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